










Nach Ansicht der Bundeswahlbeauftrag-
ten für die Sozialversicherung, Rita Pawelski, 
und ihres Stellvertreters Klaus Wiesehügel 
genießt die Selbstverwaltung in der Sozial-
versicherung hohe Wertschätzung in der 
Bevölkerung. 

HÖHERE WAHLBETEILIGUNG 
ALS 2011 

Nachdem die Wahlbeteiligung in den letz-
ten drei Jahrzehnten ständig gesunken 
war, gab es bei den Sozialwahlen 2017 
erstmals wieder einen geringfügigen An-
stieg. 15,5 Millionen Wählerinnen und 
Wähler – und damit eine halbe Million 
mehr als 2011 – haben dabei ihre Stimme 
abgegeben. Die Anzahl der Wahlberech-
tigten lag bei 50,85 Millionen Versicherten.

Mit 30,42 Prozent lag die Wahlbeteiligung 
bei den zehn Versicherungsträgern mit 
„Urwahlen“ um 0,27 Prozent über dem 
Wert von 2011. Dabei reichte die Spann-
breite der Wahlbeteiligung von 11,76 
bis 67,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung 
in den neuen Bundesländern war – wie 
auch 2011 – erkennbar höher als in West-
deutschland. 

FRIEDENSWAHLEN SIND DIE 
REGEL

Insgesamt war es bei den Sozialwahlen 
2017 zu zehn Wahlen mit konkurrieren-
den Vorschlagslisten, also zu „Urwahlen“, 
gekommen. Dabei wurde bei sechs Kran-
kenkassen und zwei Rentenversicherungs-
trägern, jeweils auf Versicherten-Seite, ge-
wählt. Die Selbstständigen ohne fremde 
Arbeitskräfte bestimmten ihre Vertreter 
bei der Sozialversicherung für Landwirt-

SCHLUSSBERICHT DER BUNDESWAHLBEAUFTRAGTEN FÜR SOZIALWAHLEN 2017

Höhere Wahlbeteiligung und mehr Frauen 
bei Sozialversicherungen
Im Oktober 2018 übergaben die Bundeswahlbeauftragten den Schlussbericht zu den Sozialwahlen 2017 
an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und präsentierten ihn gleichzeitig auch der Öffentlichkeit. 

schaft, Forsten und Gartenbau, während 
die Arbeitgeber bei der Betriebskranken-
kasse Verbund Plus wählten und damit 
seit Jahrzehnten – letztmals 1974 – wie-
der eine Wahl auf Arbeitgeber-Seite er-
folgt ist. 

Im Gegensatz dazu gab es bei den übri-
gen 151 Sozialversicherungsträgern Wah-
len ohne Wahlhandlung und ohne Wäh-
ler, d.h. „Friedenswahlen“. Eine solche 
Wahl, die es nur in der Sozialversicherung 
gibt, kommt zustande, wenn lediglich 
eine Vorschlagsliste vom Wahlausschuss 
zugelassen wurde oder die Anzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber auf unter-
schiedlichen Vorschlagslisten der Anzahl 
der zu vergebenden ordentlichen Mandate 
entspricht.

FRAUEN UND ÄLTERE GEHEN 
EHER ZUR WAHL

Durch Erhebungen und Hochrechnungen 
konnte die Barmer Krankenkasse feststel-
len, welche Mitglieder sich an der Wahl 
zum Verwaltungsrat beteiligten. Wahlbe-
rechtigt waren 4,23 Millionen Frauen und 
3,14 Millionen Männer. Die Wahlbeteili-
gung lag bei den weiblichen Mitgliedern 
bei 40,9 und bei den männlichen Mitglie-
dern bei 21,2 Prozent. 

Und ein zweiter Trend wurde sichtbar: Ge-
nerell stieg die Wahlbeteiligung mit dem 
Alter. Jedoch teilte sich ab 40 Jahren der 
Anstieg der Wahlbeteiligung zwischen 
Frauen und Männern deutlich. Der größte 
Unterschied der Wahlbeteiligung zwischen 
den Geschlechtern fand sich in der Alters-
gruppe ab 71 Jahren und älter. In dieser 
Alterskohorte lag die Wahlbeteiligung bei 

den Frauen bei 87,1 und bei den Männern 
bei 28,3 Prozent.

MEHR FRAUEN IN DER SELBST-
VERWALTUNG ALS 2011

Um den Frauenanteil in den Selbstverwal-
tungsorganen der Sozialversicherungsträ-
ger zu steigern, führten die Bundeswahl-
beauftragten erstmals eine Kampagne 
„Mehr Frauen in die Selbstverwaltung“ 
durch. Sie nahm einen breiten Raum vor 
und während der Sozialwahlen ein und 
war von vielen Aktivitäten geprägt. 

Während Frauen in der Amtsperiode 
2017 bis 2023 mit 774 Mandaten in der 
Selbstverwaltung vertreten sind, entfallen 
auf Männer 2.649 Mandate, was einem 
Anteil von 77,4 Prozent entspricht. Der 
Frauenanteil in den Vertreterversamm-
lungen und den Verwaltungsräten stieg 
damit von 18,0 auf 22,6 Prozent gegen-
über 2011. Der höchste Frauenanteil ist bei 
den Ersatzkassen mit 58 Mandaten (37,9 
Prozent) zu verzeichnen. Mit 20 Manda-
ten (13,0 Prozent) sind die Frauen bei den 
Innungskrankenkassen am wenigsten ver-
treten. 

Schon die beiden Bundeswahlbeauftrag-
ten für die Sozialwahlen 2011, Gerald 
Weiß und Klaus Kirschner, hatten in ihrem 
Schlussbericht den Frauenanteil in der so-
zialen Selbstverwaltung als viel zu gering 
bewertet und dem Gesetzgeber die Ein-
führung einer verpfl ichtenden Frauenquote 
für die Aufstellung der Vorschlagslisten 
vorgeschlagen. Doch der Gesetzgeber ist 
dieser Empfehlung bis heute nicht gefolgt.

 lp
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Nach einer aktuellen Umfrage der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (KBV) musste fast ein Drittel der befragten Patienten 
zuletzt über drei Wochen auf einen Facharzttermin warten. 
Hinsichtlich der Wartezeit gab es dabei für die Versicherten er-
hebliche Unterschiede zwischen den privaten und gesetzlichen 
Krankenkassen. Immerhin mussten sich 31 Prozent der Kassen-
patienten mehr als drei Wochen gedulden, aber nur 18 Prozent 
der Privatpatienten.

LÄNGERE SPRECHSTUNDEN UND BESSERE INFOS

Um die Wartezeiten zu verkürzen, sollen Praxisärzte ihre Pfor-
ten für Krankenkassen-Mitglieder länger offenhalten. Haus- und 
Kinde rärzte müssen keine offenen Sprechstunden anbieten. 

Patienten sollen sich bei den Kassenärztlichen Vereinigungen 
online über die Sprechstunden-Zeiten der Vertragsärzte informie-
ren können. Zudem sollen die Termin-Servicestellen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen ihnen besser weiterhelfen als in der 
Vergangenheit. Deshalb sollen diese in Zukunft 24 Stunden am 

DR. LEOPOLD BERICHTET ÜBER NEUEN GESETZENTWURF

Kassenpatienten sollen schneller 
Facharzt-Termine erhalten
Längere Sprechstundenzeiten, neue Vermittlungsangebote, zusätzliche fi nanzielle Anreize für 
Kassenärzte als Kernpunkte – dies beinhaltet das geplante Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). 

Tag und sieben Tage die Woche online und unter der bundesweit 
einheitlichen Telefonnummer 116 117 erreichbar sein. 

FINANZIELLE ANREIZE UNTERSCHIEDLICHER ART

Das geplante Gesetz sieht mehr Geld für bestimmte Leistungen 
vor, z.B. die schnellere Überweisung zum Facharzt durch die ei-
gene Praxis. Extra honoriert wird auch die Aufnahme neuer Pati-
enten während der offenen Sprechstunden. Auch für Arztpraxen 
auf dem Land sind bessere fi nanzielle Anreize vorgesehen. 

Insgesamt wird dies schätzungsweise 600 Millionen Euro mehr 
kosten, die aus dem Gesamthonorar der Ärzte bezahlt und damit 
von den Krankenkassen zusätzlich aufgebracht werden müssen.

Der Gesetzesentwurf wurde vom Bundeskabinett bereits verab-
schiedet, in der 1. Lesung im Bundestag am 13. Dezember 2018 
beraten und soll am 1. April 2019 in Kraft treten.
 lp
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Anrede     Frau      Herr   

Name geborene

Vorname  

Straße / Hausnr.

PLZ / Wohnort

geb. am in

Tel. priv. dienstlich

Mobil Email 

Beruf

Krankenkasse

Arbeitgeber

Personal-Nr. Abt.

Familienstand Kinder

Übertritt aus der Gewerkschaft

Mitglied derselben seit

Werber Landesverband

Tarifbereich (z. B. Elektrohandwerk, Metall- und Elektroindustrie)

Schwerbehinderteneigenschaft/gleichgestellt (freiwillige Angabe):  

Mitglied einer pol. Arbeitnehmerorganisation (freiwillige Angabe): 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung der CGM (Christliche Gewerkschaft Metall) an. Die 
Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden.

Datum / Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich widerruflich die Christliche Gewerkschaft Metall mit Hauptsitz in 70597 
Stuttgart, Jahnstr. 12, meinen Mitgliedsbeitrag mittels SEPA-Basislastschrift mit der Gläubiger-ID 
DE24ZZZ00000507720 einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der CGM 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenznummer wird durch die 
CGM-Geschäftsstelle vergeben. 

Mandatsart: wiederkehrend  x 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. Ich bin davon unterrichtet, dass die CGM die entsprechenden Daten zu 
meiner Person unter Beachtung des Datenschutzes speichert. Die Satzung kann unter  www.
cgm.de eingesehen werden. Die Inanspruchnahme aller Leistungen der CGM setzt die 
ordnungsgemäße Entrichtung der in der Leistungs- und Beitragsordnung ausgewiese-
nen Mindestbeiträge voraus. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages bestimmt jedes Mitglied selbst 
in freier Entscheidung! Es gelten jedoch folgende Mindestbeiträge:

Meine Beiträge in Höhe von € / Monat sollen ab

  monatlich       vierteljährlich        halbjährlich        jährlich

von folgendem Konto abgebucht werden:

Kontoinhaber (Name, Vorname):

IBAN  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC         _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Bank

Ort, Datum
 

Unterschrift (Kontoinhaber)

Formular abtrennen und an Ihre Geschäftsstelle schicken:  
per Fax, per Post oder einfach direkt abgeben.

Aufnahmeantrag

www.cgm.de

Werden Sie Mitglied

Persönlich. Menschlich. Nah.

Impressum

17 € für alle Beschäftigten  6 € für Auszubildende                         8 € für Rentner
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C.H.BECK,
1. AUFLAGE 2018, 
298 S., 
IN LEINEN 59,00€,
ISBN 978-3-406-72213-4

Hinter dem Schlagwort „Arbeitsrecht 4.0“ verbergen sich ra-
sante Entwicklungen bei der Digitalisierung: technischer Fort-
schritt, vereinfachte und beschleunigte Kommunikation, fl exibel 
abgestimmte Produktionsprozesse im Unternehmen sowie ge-
sellschaftliche Anforderungen an die Work-Life-Balance. Neue 
Beschäftigungsformen versuchen dem einerseits gerecht zu 
werden und werfen andererseits nie dagewesene arbeits- und 
datenschutzrechtliche Fragen auf.
 
Das Werk behandelt in 7 Kapiteln die folgenden Themen:
 

 n Digitalisierung und Arbeit 4.0
 n Neue Beschäftigungsformen (Crowdworking, Economy on 
Demand, Scrum usw.)

 n Individuelles Arbeitsrecht (u.a. Arbeitszeit, Qualifi zierung, 
Änderungen des Arbeitsverhältnisses)

 n Haftung und Arbeitsschutz
 n Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht
 n Datenschutz
 n Kollektives Arbeitsrecht

 
Herausgegeben von RA Dr. Christian Arnold, LL.M. (Yale) und 
RA Dr. Jens Günther. Bearbeitet von erfahrenen Rechtsanwälten 
und Hochschullehrern, die sich beratend und forschend mit der 
Digitalisierung der Arbeitswelt auseinandersetzen.
 

Arbeitsrecht 4.0
Arnold/ Günther 

Das Werk wendet sich an alle im Arbeitsrecht beratenden An-
wälte und die Leiter von Personalabteilungen, Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretungen und an Verbände.

Die Monographie erinnert an das wegen 
seiner Bedeutung für den Verlauf der Wei-
marer Republik in der Geschichtswissen-
schaft umstrittene Abkommen zwischen 
Industrie und Gewerkschaften kurz nach 
der Novemberrevolution 1918. 

Es wurde nach seinen Protagonisten, 
dem Montanindustriellen Hugo Stinnes, 
und dem Führer der sozialistischen Ge-
werkschaften, Carl Legien, benannt. Mit 
der Vereinbarung erkannte die deutsche 
Großindustrie das Prinzip der kollektiven, 
überbetrieblichen Regelung der Löhne, 
Arbeitszeiten und Arbeitsverhältnisse 
durch Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften an. Im Gegenzug verzichteten 
die Gewerkschaften vorläufi g auf die For-
derung nach Sozialisierung der Großindu-
strie. Die Inhalte des Abkommens gingen 
in die Reichsverfassung ein. 

Das Stinnes-Legien-Abkommen 1918–1924
Krüger 

DUNCKER & HUMBLOT, 
342 S., 

GEBUNDEN 59,90 €,
ISBN 978-3-428-15490-6

Die gleichberechtigte Gestaltung der 
Arbeitsbeziehungen durch eine instituti-
onalisierte Sozialpartnerschaft (»Zentral-
arbeitsgemeinschaft«) zerbrach in der 
Hyperinfl ation von 1923. Die Lehren aus 
dem Schicksal des Abkommens wirkten 
sich langfristig auf die Gestaltung der 
Tarif autonomie in der Bundesrepublik 
nach 1945 aus.
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An dem Lokaltermin nahmen seitens der 
christlichen Gewerkschaften Ulrich Bösl 
(CGPT), der stellvertretende Bundesvorsit-
zende und NRW-Landesvorsitzende des 
CGB, Kimberly Bauer, die CGM-Geschäfts-
führerin von NRW, und DHV-Geschäfts-
führer Harm Marten Wellmann teil. 

Es war ein konstruktives Gespräch, bei 
dem es auch um ein Herzanliegen der 
DHV ging, nämlich der Beteiligung des 
Landes Nordrhein-Westfalen an dem Tarif-
fähigkeitsverfahren gegen die DHV. 

Herr Rasche versicherte, dass die FDP in 
NRW sich für die Vereinigungsfreiheit 
nach Artikel 9 GG und den freien Wett-
bewerb unter Gewerkschaften einsetze. 
Wir konnten unsere Punkte vorbringen 
und trotz Zeitdruck nahm sich Herr Rasche 
dankenswerterweise mehr Zeit als ur-

-LANDESVERBAND NRW

Lokal-Termin mit FDP-Fraktionschef Christof Rasche
Am 29.11.2018 trafen sich führende Vertreter des CGB-Landesverbands Nordrhein-Westfalen mit Christof Rasche, 
dem FDP-Landtagsfraktionsvorsitzenden in Düsseldorf.

sprünglich vorgesehen, da er die Wichtig-
keit unseres Anliegens erkannte.

Beide Gesprächsparteien äußerten den 
Wunsch, diesen konstruktiven Austausch 
seitens Herrn Rasches, der FDP und des 
CGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften 

in NRW auch in Zukunft weiterführen zu 
wollen.

An dieser Stelle möchten wir Herrn Rasche 
noch einmal für den Termin, seine Zeit 
und sein offenes Ohr danken.
 Harm M. Wellmann

 V.L.N.R.: CHRISTOPH RASCHE (FDP), KIMBERLY BAUER (CGM), 
ULRICH BÖSL (CGPT), HARM MARTEN WELLMANN (DHV)

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 
stellte in einem Interview mit der „Stutt-
garter Zeitung“ am 13. Dezember einige 
Überlegungen zur Stärkung der hiesigen 
Tarifbindung an. Während die CGM die 
politische Anerkennung des öffentlichen 
Stellenwerts der Tarifarbeit sehr begrüßt, 
werfen seine konkreten Vorschläge einige 
Fragen zur Wahrung der Tarifautonomie auf.

Adalbert Ewen, Bundesvorsitzender der 
CGM kommentiert:

„Anlässlich des 100. Jubiläums des Stin-
nes-Legien-Abkommens, das 1918 das er-
folgreiche Modell der Sozialpartnerschaft 
in Deutschland begründete, begrüße 
ich die Diskussion um die Tarifbindung. 
Zweifellos fordert die abnehmende Be-
reitschaft zur gemeinsamen Aushandlung 
und branchenweiten Anwendung von 

PRESSEMITTEILUNG

Keine Stärkung der Tarifbindung zulasten der  
Tarifautonomie der Sozialpartner
Stuttgart, 17.12.2018 

Tarif verträgen sowohl Arbeitgeberverbände 
als auch Gewerkschaften enorm heraus. 
Diese zugegebenermaßen bedenkliche 
Entwicklung darf den Staat jedoch nicht 
dazu verleiten, die Sozialpartner aus ihrer 
ureigenen Verantwortung für die Gestal-
tung der Tarifautonomie zu entlassen.

Nicht umsonst hat sich der deutsche 
Gesetzgeber bislang darauf beschränkt, 
soziale Mindeststandards, wie z.B. den 
allgemeinen Mindestlohn, für die abhän-
gig Beschäftigten festzulegen. Selbst die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen setzt eine gemeinsame Ini-
tiative der beteiligten Tarifvertragsparteien 
voraus und erhebt ihre erfolgreiche Tarif-
arbeit somit zum Maßstab.

Die steuerliche Begünstigung von tarifge-
bundenen Unternehmen oder auch Mit-

gliedern der jeweils tarifierenden Gewerk-
schaft gilt vielen als staatliche Unter stützung 
der schwächelnden Sozialpartner. Diese 
Betrachtung verkennt aus unserer Sicht, 
dass ein solcher Eingriff in die Tarifautono-
mie durchaus die negative Koalitionsfrei-
heit verletzen und das Prinzip der Verhält-
nismäßigkeit berühren könnte. Darüber 
hinaus gibt die Christliche Gewerkschaft 
Metall zu bedenken, dass eine staatliche 
Übervorteilung insbesondere kleinerer Ge-
werkschaften oder Arbeitgeberverbände 
keineswegs im öffentlichen Interesse liegen 
kann, weil dies die pluralistische Idee des 
fairen Wettbewerbs aushebelt.“
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Persönlich. Menschlich. Nah.

 IN EIGENER SACHE

18. ordentlicher Bundesgewerkschaftstag der CGM
Zeit: 25.- 26. Oktober 2019 
Ort: Hotel Sonnenhügel 
Burgstraße 15
97688 Bad Kissingen

Vorläufige Tagesordnung:
Freitag, 25. Oktober 2019

Ab 09.00 Uhr Ausgabe der Tagungsunterlagen

09.45 - 10.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

10.30 Uhr  § Eröffnung und Begrüßung
 n Vorstellung der Gäste

  Formalien:
 n Wahl des Präsidiums
 n Annahme der Geschäftsordnung
 n Annahme der Tagesordnung
 n Wahl der Mandatsprüfungs- 
kommission

 n Wahl der Stimmzählkommission
 n Grußworte
 n Ehrungen

12.30 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr § Referent: N.N.
 n  Geschäftsbericht
 n  Bericht der Kassenprüfer
 n  Aussprache
 n  Entlastung des Hauptvorstandes
 n  Neuwahlen

Bis 19.00 Uhr  Antragsberatung während der  
Stimmauszählung

Samstag, 26. Oktober 2019

Ab 09.00 Uhr  Antragsberatung

13.00 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Fortsetzung der Antragsberatung

Ca. um 15.30 Uhr  Ende des Bundesgewerkschaftstages 
und Verabschiedung

Um die gute Arbeit des zum Monatsende 
bei der CGM ausscheidenden David Neu-
mann zu würdigen, hatte Albert Seiz das 
Team aus Friedrichshafen zum Abendes-
sen geladen. Anwesend war dabei auch 
seine Nachfolgerin in Friedrichshafen, Jas-
mina Brancazio, die von dem erfahrenen 
CGM-Geschäftsführer seit dem Jahres-
wechsel intensiv eingearbeitet wird.

Für David heißt es nun Abschied nehmen; 
Abschied von den Kollegen vor Ort, von 
der CGM und auch vom Süden Deutsch-
lands. Aber es bedeutet auch einen be-
ruflichen und persönlichen Neuanfang für 

 GS Friedrichshafen

Verabschiedung von Geschäftsführer  
David Neumann
Am 17. Januar 2019 kamen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle Friedrichshafen und der stellvertretende  
Bundesvorsitzende Albert Seiz zur offiziellen Verabschiedung unseres CGM-Geschäftsführers David Neumann  
in der Sportgaststätte Kressbronn zusammen. 

ihn und die neue CGM-Geschäftsführerin 
Jasmina Brancazio, die am Ende des ge-
meinsamen Abends festhielt: 

„Dass so viel Wert darauf gelegt wird, seine  
Mitarbeiter persönlich zu verabschieden, 
zeigt mir, wie sehr Davids Arbeit geschätzt 
wird und natürlich auch, dass der CGM- 
Slogan „Persönlich. Menschlich. Nah.“ 
ebenso innerhalb der Belegschaft gelebt 
wird.“

Die CGM wünscht David Neumann viel 
Erfolg auf seinem weiteren Lebensweg!
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DGZ: Hallo Robert, was verbindest du persönlich mit Stuttgart?

rs: Ich bin hier geboren und aufgewachsen, daher befindet sich 
auch der größte Teil meines Freundeskreises in Stuttgart. Ich 
schätze an dieser Stadt insbesondere die topographische Lage 
und ihre Eigenheiten. 

Was ist nicht mehr schätze, ist der Straßen verkehr in Stuttgart, 
insbesondere der öffentliche Nahverkehr. Durch den Wechsel 
zu einer grünen Landes- und Stadtpolitik ist meines Erachtens 
beides völlig ruiniert und unbrauchbar geworden.

DGZ: Wie sieht dein fachlicher Hintergrund aus?

rs: Ich habe eine Ausbildung als Bankkaufmann und einige Jahre 
im Controlling gearbeitet. Anschließend habe ich an der Hoch-
schule der Medien (HdM) in Stuttgart ein Studium zum Diplom-
Wirtschafts ingenieur Medien mit dem Schwerpunkt Werbung- 
und Marktkommunikation absolviert.

DGZ: Welche berufliche Erfahrung bringst du mit?

rs: Während meines Studiums habe ich als Werkstudent im Mar-
keting bei IBM und davor in zwei Werbeagenturen im Bereich 
Projektmanagement gearbeitet. Außerdem war ich als studen-
tische Hilfskraft in der IT der Berufsgenossenschaft Holz- und 
Metall tätig. Nach dem Studium war ich einige Jahre bei der 
Messe Stuttgart in der EDV-Abteilung u.a. für die Betreuung des 
Messeticketshops verantwortlich. 

DGZ: Wie sieht deine Tätigkeit als Referent für Tarifarbeit und 
Organisation genau aus?

rs: Als Referent für Tarifarbeit führe ich das bundesweite Tarif-
archiv für die CGM. Im Bereich der Organisation bin ich als Ge-
schäftsführer für die CGM-Service GmbH tätig und unterstütze 
die CGM-Geschäftsstellen organisatorisch. Außerdem arbeite 
ich in der DGZ-Redaktion mit und unter stütze meine Kollegen 
im Bereich der Presse arbeit und Werbemittel. Bei Bedarf habe 
ich auch bereits unsere Geschäftsführer bei der Betreuung von 
Betriebsversammlungen vertreten.

DGZ: Wie bist du auf die CGM aufmerksam geworden?

rs: Nach meiner mehrjährigen Tätigkeit bei der Messe Stuttgart 
habe ich nach einer neuen beruflichen Herausforderung gesucht. 

 VORSTELLUNG DES NEUEN REFERENTEN FÜR TARIFARBEIT UND ORGANISATION

Robert Sommer im Interview mit der DGZ
Robert Sommer ist seit März 2018 als Referent für Tarifarbeit und Organisation in der  
Hauptverwaltung Stuttgart tätig.

Dabei bin ich auf die Stellenanzeige der Christlichen Gewerk-
schaft Metall aufmerksam geworden. Bei einer Gewerkschaft zu 
arbeiten, war für mich sehr interessant, da ich gerne mit Men-
schen zu tun habe und eine Tätigkeit mit mehr Gestaltungsspiel-
raum angestrebt habe.

DGZ: Wie gefällt es dir bei der CGM?

rs: Mir gefällt es sehr gut, denn kein Tag ist wie der andere. Ich 
habe in den letzten Monaten sehr viel, vor allem auch Neues, in 
den unterschiedlichen Aufgabengebieten kennengelernt. 

Mir sagen vor allem die größere Nähe zu den Vorgesetzten und 
Kollegen und die dadurch bedingten kurzen Entscheidungswege 
zu. Ich schätze auch den direkten Kontakt mit unseren Mitglie-
dern, etwa bei Sitzungen der Betriebsgruppen oder bei Betriebs-
versammlungen.

DGZ: Vielen Dank für das Interview.
 ma
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BETRIEBSRÄTESEMINAR IN ERFURT
BETRIEBSVERFASSUNGSRECHT 2 UND AKTUELLE RECHTSPRECHUNG  

Betriebsverfassungsrecht – arbeitsrechtliche Instanzen – Wie-
dersehen und Austausch. Mit diesen drei Schlagworten schauen 
die Teilnehmer des Seminares „Betriebsverfassungsrecht 2 und 
aktuelle Rechtsprechung“ vom 26.-30.11.18 in Erfurt auf eine 
erfolgreiche Woche zurück. 

Der Großteil der Teilnehmer lernte sich 
bereits bei dem Einsteigerseminar im Juni 
2018 in Bamberg kennen und so kam 
es zu einem freudigen Wiedersehen am 
Bundesarbeitsgericht (BAG). Hier begann 
das Seminar mit einer Führung durch die 
Räumlichkeiten und Gerichtssäle. Ein High-
light hierbei war die Bibliothek – die größte 
Fachbibliothek für Arbeitsrecht in Deutsch-
land. Natürlich ist bei den Fachmagazinen 
im BAG auch die DGZ zu finden!

Das Thema „Mitwirkung des Betriebsrats bei personellen und sozialen Angelegen-
heiten“ wurde von David Neumann, CGM-Geschäftsführer in Friedrichshafen und 
Rechtsanwalt, referierte und mit den Teilnehmern intensiv diskutiert. 

Um die Gesetzgebung noch besser zu verstehen, verfolgte die Seminargruppe einen 
Verhandlungstag beim Landesarbeitsgericht Erfurt. Die Richterin Astrid König erklär-
te zwischen den Terminen einzelne Entscheidungen und diskutierte am Folgetag 
mit den Teilnehmern im Seminar intensiv die verschiedenen Fälle. Die Betriebsräte 
konnten so einen detaillierten und anschaulichen Einblick in die Thematik und in die 
Komplexität der Arbeitsgerichtbarkeit bekommen.
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Alle Anmeldeunterlagen und weitere Seminarinformationen fi nden Sie einfach und bequem unter www.frbw.de. 
Kontakt: Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.  Jahnstr. 12  70597 Stuttgart  Tel: 0711/248 47 88-18  info@frbw.de  www.frbw.de
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Seminare 2019
Datum Thema Ort Referenten* Zielgruppe**

Fe
b

ru
ar

11.-15.02.2019 Arbeitsrecht 2 und aktuelle 
Rechtsprechung

Parkhotel
Fulda

Tatjana Roeder,
Christine Schwarz

BR

11.-15.02.2019 Ausschüsse in der Betriebsratsarbeit. 
Rechtl. Grundlagen und praktische Arbeit

Parkhotel
Fulda

Karsten Ristow,
Georg Franke

BR

M
är

z 27.-29.03.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 3

CGM Geschäftsstelle 
Duisburg

Kimberly Bauer VK, BU

A
p

ri
l

01.-05.04.2019 Beschäftigungsfähigkeit sichern für 
Betriebsräte und Schwerbehinderten-
vertretung

Gästehaus Germania
Wangerooge

Rolf Oetinger,
Sabine Eims

BR

08.-12.04.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 3

Bildungszentrum der 
Arbeitskammer
Kirkel

Richard Neufang,
Achim Leist, 
Constantin Ortseifer

BR, JAV, BU, 
VK

M
ai 06.-10.05.2019 Neueste Rechtsprechung aus dem 

Arbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht
Hotel Oberstdorf Richard Neufang,

Peter Kiefer
BR

Ju
n

i

03.-07.06.2019 Psychische Belastung am Arbeitsplatz und 
aktuelle Rechtsprechung

Parkhotel 
Bad Füssing

Petra Haimerl-Schötz,
Joachim Vetter

BR

24.-28.06.2019
oder 
08.-12.07.2019

Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 1 und 2

Baden-Württemberg N.N. Bildungszeit 
in BaWü

27.-29.06.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 3

Hotel Schönblick, 
Neumarkt

Karsten Ristow VK

Ju
li 11.-13.07.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 

Arbeitsplatz Stufe 1
Benediktushöhe, 
Zellingen-Retzbach

Sebastian Scheder, 
Constantin Ortseifer

VK

A
u

g 26.-30.08.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 3

Bildungszentrum der 
Arbeitskammer, Kirkel

N.N. BR, JAV, BU, 
VK

Se
p

te
m

b
er 23.-27.09.2019 Betriebsverfassungsrecht 3 und aktuelle 

Rechtsprechung
Vitalhotel Sonneck
Bad Wörishofen

Joachim Müller,
N.N.

BR

23.-27.09.2019 Suchterkrankungen am Arbeitsplatz Vitalhotel Sonneck
Bad Wörishofen

N.N. BR

N
ov

em
b

er

11.-15.11.2019 
oder
25.-29.11.2019

Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 1 und Sonderthema

Haus Schönenberg, 
Ellwangen

N.N. Bildungszeit 
in BaWü

11.-15.11.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 3

Bildungszentrum der 
Arbeitskammer, Kirkel

N.N. BR, JAV, BU, 
VK

11.-15.11.2019 Weimar – eine Stadt erzählt Geschichte Weimar Fachreferenten AZK BU

21.-23.11.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 2

Hotel Burgwirt, Deg-
gendorf – Natternberg

Petra Haimerl-Schötz, 
Sebastian Scheder

VK

25.-29.11.2019 Arbeitsrecht 3 und aktuelle 
Recht sprechung

HKK Hotel
Wernigerode

René Michael,
N.N.

BR

25.-29.11.2019 Datenschutz 1: Grundlagen des Daten-
schutzes und der Vertrauenskultur

HKK Hotel 
Wernigerode

Clemens Rittel,
Dr. Peter Bleses

BR

25.-29.11.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 3

Oberhambach N.N. BR, JAV, BU, 
VK

D
ez

04.-06.12.2019 Grundlagen der Betriebsratsarbeit in den 
Handwerksbetrieben in Bayern

ABG Tagungszentrum, 
Beilngries

Sebastian Scheder BR

16.-20.12.2019 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Stufe 3

Bildungszentrum der 
Arbeitskammer, Kirkel

N.N. BR, JAV, BU, 
VK


